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EVANGELISCHE

KIRCHENGEMEINDE WIEDENEST-DERSCHLAG

SOMMERFREIZEIT
für Kinder & Jugendliche



In Hoisdorf, einem kleinen Ort der „Stormar-
nischen Schweiz“ (Schleswig-Holstein), im 
nordosten Hamburgs, liegt unser diesjähri-
ges Sommerquartier, das Jugendheim Lich-
tensee.
Das Außengelände mit Wald, Kinderspielplatz 
(Holzschiff), Fußballwiese, großer Feuerstelle 
für Lagerfeuer und großer Grillterrasse (Natur-
und Seeblick), mit überdachtem Außenkamin 
sowie Basketballkorb, bieten viele Freizeit-
möglichkeiten. Dieses wunderbar in der Natur 
gelegene Arial, lädt dazu ein, im angrenzen-
den See baden zu gehen. Bis zur Elbmetropole 
Hamburg sind es nur 15 km. 
Alle Mahlzeiten im Jugendhaus werden frisch 
zubereitet. Das Haus verfügt über 22 Schlaf-
räume und fünf Gruppenräume. 

Wenn Du Lust hast auf dreizehn unterhaltsame 
Tage in einer großen Gemeinschaft, wenn du 
neugierig auf unsere „Gospeltimes“ bist und 
mit uns über Gottes Einladung an uns Men-
schen nachdenken möchtest, wenn Du bereit 
bist, Dich in unsere Freizeitgemeinschaft ein-
zufügen und unsere Regeln zu beachten, dann 
freuen wir uns, mit Dir zusammen diese Tage 
zu erleben. Vieles läuft hier anders, als wir es 
von zu Hause kennen!

Denn dort, wo sich junge Menschen in Bezie-
hungen wieder finden, wo aus verlassenen 

Winkeln plötzlich Leben bricht, das sich ge-
waschen hat, wo das Programm von Könnern 
kommt und Kenner anlockt, wo man lernt, 
über sich selbst zu lachen, weil man beginnt 
über Gott zu staunen  - das ist Sommerfreizeit. 
Eine Freizeit, die Spiel, Spaß, Begegnung und 
Glauben verbindet.

„Hallo zusammen!“�



Sonntag, 7. Juli 2024 bis  Freitag, 19. Juli 2024

Jugendheim Lichtensee Hoisdorf (Schleswig Holstein)

Bei der langwierigen Suche nach einem geeigneten Haus für unsere 
Kinder- und Jugendfreizeit mussten wir leider feststellen, dass die meisten 
Jugendherbergen und Gruppenunterkünfte sehr deutlich die Preise erhöht 
haben. Grund dafür sind Inflation, steigende Energie- und Lebensmittel-
preise, sowie die stark gestiegenen Kosten für Personal. Einige Unterkünfte, 
besonders an Nord- und Ostsee, vermieten daher in der Sommerzeit sogar 
nur noch an zahlungskräftige Privaturlauber.
Wir können diesen Trend nicht stoppen, möchten aber weiterhin verlässlich 
gute und zudem auch finanzierbare Angebote für Kinder und Jugendliche 
machen, sehen uns aber nicht in der Lage, dauerhaft unsere Freizeiten mit
erheblichen Eigenmitteln zu subventionieren. Wir suchen daher nach Ideen 
und Möglichkeiten, weiterhin attraktive Angebote zu machen!  
Bitte unterstützen Sie uns dabei!

Bei Tarif 2 besteht die Möglichkeit, sich auf der Anmeldung von Ihrer 
Ortskirchengemeinde eine Bezuschussung bestätigen zu lassen (muss bei 
Anmeldung vorliegen). Diese würde nach Durchführung der Maßnahme 
entsprechend verrechnet und durch unsere kirchliche Finanzverwaltung 
abgerechnet. 

Die Anmeldung ist pro Person auf dem dafür vorgesehenen Anmelde-
formular vorzunehmen, vollständig auszufüllen und vom Personensorge-
berechtigten, sowie dem/der Teilnehmenden zu unterschreiben. 
Nach Eingang der Anmeldung und entsprechender Bearbeitung, erhalten Sie 
per Mail eine schriftliche Bestätigung inklusive einer Zahlungsaufforderung, 
sowie einen Sicherungsschein.  
Die dann zu leistende Anzahlung bitten wir umgehend zu überweisen!  
Bitte geben Sie bei Anmeldung unbedingt eine E-Mail-Adresse an, die von 
Ihnen regelmäßig auf Eingänge überprüft wird! 

Termin

Zielort

FREIZEITPREIS pro Teilnehmer/in
bei Zugehörigkeit zur  
Emmaus-Kirchengemeinde Wiedenest-Derschlag

450,- €

Kosten

FREIZEITPREIS pro Teilnehmer/in
aus anderen Kirchengemeinden
unseres Kirchenkreises

500,- €
Tarif 1

Tarif 2

FREIZEITPREIS pro Teilnehmer/in
bei keiner Mitgliedschaft in einer
Kirchengemeinde unseres Kirchenkreises

550,- €Tarif 3

abzügl. eines mögl. Zuschusses 
Ihrer Kirchengemeinde

Hinweis

Anmeldung

„Die Teilnahme darf nie an der Finanzierung scheitern! Sprechen Sie uns an!“



Ist die Freizeit bereits belegt oder sprechen seitens des Veranstalters  
irgendwelche Gründe gegen eine Teilnahme, erhalten Sie einen Platz auf  
der Warteliste oder eine Absage. Bei einer Absage ist der Veranstalter 
nicht verpflichtet, die Gründe anzugeben! 

Jungen / Mädchen der Jahrgänge 2008 bis 2015 
Die Teilnehmenden müssen bei Freizeitstart mindestens 9 Jahre alt sein!

In Zweifelsfällen oder über Ausnahmen entscheidet der Freizeitleiter!
In der Regel werden Kinder- und Jugendliche aus Wiedenest und  
Derschlag, sowie Teilnehmende der letzten Freizeit bevorzugt  
berücksichtigt.

Unsere Freizeiten sind ein freiwilliges Angebot für Kinder und Jugend-
liche. Aus diesem Grund dürfen wir von unseren Teilnehmenden erwar-
ten, dass Sie sich in die Freizeitgemeinschaft einbringen wollen, bereit 
sind zum Wohl der Freizeit beizutragen und unsere Regeln achten.  
Wir setzen grundsätzlich eine aufgeschlossene Haltung voraus!

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Anmeldung und Zahlung in 
den abgedruckten Reisebedingungen! Die Anzahlung ist innerhalb einer 
Woche nach Eingang der Bestätigung zu leisten. Sollten Sie innerhalb 
von 14 Tagen nach Anmeldung noch keine Reaktion von uns per Mail 
erhalten haben, bitten wir um Nachfrage! Der restliche Freizeitbetrag 
ist bis spätestens drei Wochen vor Beginn der Reise auf unser Freizeit-
konto zu überweisen. 

Freizeitkonto:
Ev. Kirchenkreis An der Agger 
IBAN: DE16 3506 0190 1010 1060 16
KD-Bank e.G. Dortmund
Verwendungszweck: (BITTE UNBEDINGT ANGEBEN!!)
Sommerfreizeit 2024;  Name des Teilnehmers

Roland Armbröster und ein geschultes Team Ehrenamtlicher

Hin- und Rückreise mit dem Reisebus (Unternehmen Heuel-Reisen 
Wiedenest), Unterkunft in Mehrbettzimmern, Verpflegung (Frühstück, 
Mittagessen, Abendessen), Programm, Versicherungen, Material für 
Programm und Freizeitbeschäftigung, sowie Begleitung durch ein 
Mitarbeiterteam.

Alter

Haltung

Zahlung

Leitung

Leistungen



Bitte lesen Sie auch die abgedruckten Freizeitbedingungen (Reisebedin-
gungen) gründlich durch. Es hilft, Voraussetzungen zu klären und Missver-
ständnisse zu vermeiden. Sollte sich nach Anmeldung und Bestätigung ein 
Grund einstellen, dass Ihr Kind nicht an der Freizeitmaßnahme teilnehmen 
kann, bitten wir Sie, uns umgehend schriftlich davon in Kenntnis zu setzen. 
Es gelten die abgedruckten Bedingungen!  - Bitte überlegen Sie vor Anmel-
dung gründlich, ob eine Teilnahme wirklich gewünscht und möglich ist!
Die Anmeldung senden Sie bitte an die auf der Rückseite dieses Freizeit-
prospektes abgedruckte Kontaktadresse. Hier können Sie auch zusätzliche 
Informationen bekommen, weitere Anmeldeprospekte anfordern, können 
sich dort in allen Fragen die Freizeit betreffend beraten lassen oder auch  
um ein persönliches Gespräch bitten. 

Bitte merken Sie sich die Termine für das Vor- bzw. Nachtreffen vor: 
Sonntag, 26. Mai 2024, 14:30 Uhr
Samstag, 16. November 2024, 14:30 Uhr

Wie anfangs schon beschrieben, sind die Kosten für Gruppenunterkünfte 
förmlich explodiert. Aus diesem Grund werden unsere Freizeiten derzeit  
aus Eigen- und Spendenmitteln subventioniert. Das ist aber nicht dauerhaft 
möglich. Wir wissen aber auch, dass erlebnisreiche Ferienfreizeiten und die 
starke Gemeinschaft für Kinder und Jugendliche fast unbezahlbar wichtig 
sind. - Dank bisheriger Zuschüsse von Land, Kreis und vor allem auch durch 
die regelmäßige Unterstützung durch unseren Förderkreis, können wir diese 
Maßnahmen überhaupt zu diesen Konditionen anbieten.  
Die solidarische Spendenbereitschaft einiger Gemeindeglieder und Freunde, 
ermöglicht dem Förderkreis „Treffpunkt Gemeinde“ überhaupt erst unsere 
Arbeit so großzügig zu unterstützen.  
Aus diesem Grund möchten wir jedem, dem es möglich ist, wärmstens ans 
Herz legen, die wichtige Arbeit des Förderkreises Treffpunkt Gemeinde ein-
malig oder regelmäßig durch eine Spende zu unterstützen.  
„Stärken Sie unsere Arbeit, auch zum Wohl Ihrer Kinder!”

Die gemeinsamen Aktivitäten während der Sommerfreizeit sind grundsätz-
lich geprägt von vielen spannenden und herausfordernden Situationen und 
Erlebnissen. Um allen Beteiligten eine langanhaltende Erinnerung an diese 
ereignisreiche und gewinnbringende Zeit zu ermöglichen und daneben 
auch die Tätigkeit unserer Kirchengemeinde zu dokumentieren, werden von 
unseren Mitarbeitenden bei diesen Aktivitäten Fotos und Videos gemacht. 
Um eine Nutzung und Veröffentlichung möglich zu machen, bitten wir die 
Einverständniserklärung auf der Rückseite der Anmeldung zu unterzeichnen. 

Vortreffen &
Nachtreffen

Wichtiger
Hinweis

Spenden

Foto und
Film



Wer sich zu einer Freizeit der Ev. Emmaus-
Kirchengemeinde Wiedenest-Derschlag 
anmeldet, ist gewillt, bewusst an einer christ-
lich geprägten Lebensgemeinschaft mit all ih-
ren Möglichkeiten und Regeln teilzunehmen. 

Erholung, Begegnung und Besinnung sind 
Inhalte des Programms und schließen das 
Hören auf die christliche Botschaft und auch 
die gegenseitige Rücksichtnahme ein. 

Einige für unsere Freizeiten wichtige Regel-
ungen und Absprachen möchten wir an die-
ser Stelle erwähnen und setzen voraus, dass 
diese bei der Anmeldung zu einer unserer 
Freizeiten auch so akzeptiert sind.

Gemeinschaft und Leitung
Alle Teilnehmenden erklären sich bereit, sich 
in die Gemeinschaft der Freizeitteilnehmen-
den und Teamer einzuordnen und am vorge-
sehenen Programm teilzunehmen. 

Die Teilnahme am Vortreffen ist verbindlich. 
Sollte dennoch eine Teilnahme am Vortreffen 
aus wichtigen Gründen nicht möglich sein,  
ist der Freizeitleiter frühzeitig davon in 
Kenntnis zu setzen. 
In diesem Fall kann der Freizeitleiter auf ein 
Treffen mit einem der Sorgeberechtigten und 
dem Teilnehmenden bestehen, um wichtige 
Informationen persönlich weiterzugeben und 
Verabredungen des Vortreffens zu bespre-
chen. 

Ausnahmslos ist während unserer Freizeiten 
den Weisungen der Leitung und aller Mitar-
beitenden nachzukommen. 

Bei schweren Verstößen gegen die Freizeit-
ordnung und die Anordnung der Leitung, ist 
diese berechtigt, den Teilnehmenden von der 
Freizeit auszuschließen. 

Die Erziehungsberechtigten sind in solch  
einem Fall verpflichtet, ihr Kind schnellst-
möglich (möglichst innerhalb von 24 Stun-
den) abzuholen. 

Als schwere Verstöße gelten z.B.: Rauchen, 
Trinken von Alkohol oder Einnahme von 
Drogen, vorsätzliche Körperverletzung, rassis-
tische Äußerungen, das wiederholte Nutzen 
des Mobiltelefons außerhalb der Handyzeiten 
oder die Freizeitgemeinschaft grob gefähr-
dendes Verhalten. 
Über die jeweilige Maßnahme oder den evtl. 
Ausschluss von der Freizeit wird nicht pau-
schal, sondern für jeden Einzelfall beraten.

Die Einhaltung sämtlicher Jugendschutzbe-
stimmungen ist selbstverständlich. 
Aus diesem Grunde ist das Mitführen und die 
Einnahme von Alkohol, Nikotin, Aufputschmit-
teln und anderer Drogen, auch bei Billigung 
der Erziehungsberechtigten, untersagt. 

Die Mitnahme von Mobiltelefonen ist nur 
bei uneingeschränkter Beachtung unserer 
»Handyregelung� gestattet! 

Die Freizeitleitung erwartet, dass die Erzie-
hungsberechtigten Ihre Kinder auf diese 
Bestimmungen und deren Konsequenzen 
hinweisen!

Eine gute Gemeinschaft hilft dem Mitein-
ander und ist wichtig für eine angenehme 
Atmosphäre, die jedem sein Recht auf eine 
schöne Zeit einräumt. 

Verhaltenskodex



Sie finden auf unserer Website, im Bereich 
Freizeiten, die aktuellen Reisebedingungen, 
sowie das Formblatt zur Unterrichtung des 
Reisenden bei einer Pauschalreise:

https://emmaus-kirchengemeinde.de

Wir freuen uns und sind sehr dankbar über 
das seit vielen Jahren sehr große Interesse 
an unseren Sommerfreizeiten und die fort-
während großzügige Unterstützung und das 
vielfältig bei uns ankommende Lob für unsere 
Arbeit.

Besonders dem in uns gesetzten Vertrauen 
möchten wir auch weiterhin gerecht werden, 
indem wir uns sehr sorgfältig auf die Maß-
nahme vorbereiten, unsere Mitarbeitenden 
schulen und ausführlich bei unserem Freizeit-
vortreffen informieren!

Hinweis:

DANKE!



https://emmaus-kirchengemeinde.de

Anmeldung & Kontakt: 
ROLAND ARMBRÖSTER   MARTIN-LUTHER-STR.4   51702 BERGNEUSTADT

(02261) 9699730   freizeit@emmaus-kirchengemeinde.de


